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#ST# Bundes beschluss
über die Delegation der Erwahrung

des Ergebnisses der Volksabstimmung
vom 8. Juni 1975

(Vom 20. Juni 1975)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 30. April 1975 D,

beschliesst :

Art. l

Das Ergebnis der Volksabstimmung vom 8. Juni 1975 über den Bundesbe-
schluss betreffend Erhöhung der Steuereinnahmen ab 1976 vom 31. Januar 1975
wird vom Bundesrat erwahrt.

Art. 2

Der Bundesrat entscheidet auch über Einsprachen. Die Beschwerde an die
Bundesversammlung bleibt gewahrt; sie hat keine aufschiebende Wirkung.

Art. 3

1 Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem
Referendum.

2 Er tritt am Tage der Verabschiedung in Kraft.
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Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 12. Juni 1975

Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 20. Juni 1975

Der Präsident: Oechslin
Der Protokollführer : Sauvant

Der Präsident : Simon Kohler
Der Protokollführer: Koehler
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